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Begründung zum Vertragsgesetz

Durch das Vertragsgesetz sollen die Voraussetzungen nach Artikel 59 Absatz 2
Satz 1 des Grundgesetzes für die Ratifizierung des Übereinkommens des Euro-
parats vom 16. Mai 2005 zur Verhütung des Terrorismus (im Folgenden: Überein-
kommen) geschaffen werden.

Zu Artikel 1

Auf das Übereinkommen findet Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes
Anwendung, da es sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. Der
Anhang des Übereinkommens enthält eine Liste von Verträgen, auf die gemäß
Artikel 1 Absatz 1 des Übereinkommens Bezug genommen wird. In diese Liste
wurde mit Entscheidung des Ministerkomitees des Europarats vom 11. Septem-
ber 2008 das Internationale Übereinkommen vom 13. April 2005 zur Bekämp-
fung nuklearterroristischer Handlungen (BGBl. 2007 II S. 1586, 1587) aufgenom-
men.

Zu Artikel 2

Nach Artikel 28 Absatz 2 des Übereinkommens kann das Ministerkomitee zur
Aktualisierung der Vertragsliste im Anhang Änderungen beschließen. Artikel 2 er-
mächtigt das Bundesministerium der Justiz, derartige Änderungen sowie deren
Inkrafttreten für die Bundesrepublik Deutschland bekannt zu machen.

Zu Artikel 3

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht den Erfordernissen des Artikels 82
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen nach seinem Ar-
tikel 23 Absatz 4 für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, im Bundesge-
setzblatt bekannt zu geben. 

Schlussbemerkung

Für Bund, Länder und Gemeinden entstehen durch dieses Gesetz keine Kosten.
Es hat auf Grund der bloßen Zustimmung zu dem Übereinkommen auch keine
Auswirkungen auf die Einzelpreise oder das allgemeine Preisniveau, insbesonde-
re nicht auf das Verbraucherpreisniveau. 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrecht-
lichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, verein-
bar. 

Es werden keine Informationspflichten für Unternehmen, die Bürgerinnen und
Bürger und die Verwaltung eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.


